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Dienststelle: Datum: Vorlagen-Nr.:
FD Stadtplanung 25.11.2002 14/207/4
 
 
Beratungsfolge: Sitzungstermin:
Ausschuss für Stadtentwicklung 12.12.2002
Verwaltungsausschuss 16.12.2002
Rat 19.12.2002
 
   
 
Beratungsgegenstand: 
 
Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach §12 BauGB D 24 D 
(Stadtteil Harsweg, Fritz-Reuter-Straße, Neubaudes Uphoff-Gebäudes) 
 
Beschlussentwurf: 
 
Die Stadt Emden schließt mit Herrn Heinz Uphoff, Wilhelm-Raabe-Straße 3 a, 26721 Emden 
einen Durchführungsvertrag im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
D 24 D. 
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Stadt Emden 
 

  Vorlage-Nr.: 
  14/207/4 
 
Begründung: 
 
Vor Satzungsbeschluss ist der Durchführungsvertrag zu beschließen und zu ratifizieren.  
 
Der Durchführungsvertrag verpflichtet den Vorhabenträger u.a., Planungskosten zu tragen, 
das Vorhaben innerhalb von 30 Monaten umzusetzen oder die Gestaltung der Gebäude ent-
sprechend der örtlichen Bauvorschriften vorzunehmen. Dazu muss der Vorhabenträger sich 
vor Satzungsbeschluss verpflichten. 
 

 
 


